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     Mahnklage

Rechtsanwalt

Dr. Friedrich Sampel

Gebühreneinzug gem AEV

01
Arbeits- und Sozialgericht Wien


Wickenburggasse 8



1080  W i e n  
KLAGE WEGEN GELDLEISTUNG

PARTEIEN UND DEREN VERTRETER

02
KLÄGER  
Gemeinde Wien
Rathaus
1010 Wien
KLAGEVERTRETER

Dr. Friedrich Sampel, Rechtsanwalt,
Lerchenallee 12/4, 1010 Wien

ADV-Code: R 123456


BEKLAGTER
Ulrike Mollart,   ehemalige Gemeindevertragsbedienstete

Simmeringer Hauptstraße 205/12/4

1110 Wien

03
WEGEN

€  1367,90 sA  
Streitgegenstand, Streitwert, Währung; ohne Nebenforderungen gem § 54 Abs 2 JN

04
Vollmacht erteilt

Gemäß § 19a RAO begehrt der gefertigte Rechtsanwalt die Bezahlung sämtlicher Kosten zu 

seinen Handen

05
PSK-Nummer:
Kto Nr 123456789   PSK 1234567
KLAGEBEGEHREN
06
KAPITALFORDERUNG: €  1367,90  
(Betrag, Währung)

Darin enthaltene Nebenforderungen €    
(keine Zinsen und Kosten; zB vereinbarte Mahnspesen)

Begehrt wird, der beklagten Partei (den beklagten Parteien zur ungeteilten Hand) aufzutragen, der 

klagenden Partei binnen 14 Tagen die Kapitalforderung samt Zinsen und Kosten zu bezahlen.

07
ZINSEN pro Jahr

  8,2 % aus €  13  67,90

ab 12. 12. 2011  
08
KOSTEN

3   Normalkosten TP   3A

Die klagende Partei beantragt, ihr eine vollstreckbare Ausfertigung des erlassenen Zahlungsbefehles 
zuzustellen.

SACHVERHALT

BESCHREIBUNG UND HÖHE DES ANSPRUCHS
10
Code
Angaben über Forderung
Nr der Rechnung
von
bis
Forderung


22  
Sonstiger Anspruch







Übergenuss



€ 1367,90

Bei der beklagten Partei handelt es sich um eine ehemalige Vertragsbedienstete der klagenden Partei (beschäftigt an der Dienststelle KFJ Spital in Wien 10). Auf Grund der vorzeitigen Auflösung   des Dienstverhältnisses mit 30. 11. 2011 kam es zum Übergenuss in der klagsgegenständlichen Höhe. Trotz mehrfacher Mahnungen hat die beklagte Partei die Rückbezahlung des netto entstandenen Übergenusses in Höhe von € 1367,90 bislang nicht vorgenommen. Der Rückforderungsanspruch wird auf jeden Rechtsgrund gestützt, insbesondere jenen der Zahlung einer Nichtschuld, Schadenersatz sowie das Bereicherungsrecht. Ein gutgläubiger Empfang und Verbrauch des klagsgegenständlichen Betrages durch die beklagte Partei ist zumal im Hinblick auf die (vorzeitige) Auflösung des Dienstverhältnisses ausgeschlossen.
BEWEIS FÜR DIE RICHTIGKEIT DES VORBRINGENS

14
UR

vorzulegendes Schreiben der Buchhaltung des KFJ-Spitals der Stadt 

Wien vom 11. 12. 2011 und vom 18. 12. 2011.  
PV

informierter Vertreter der klagenden Partei

WEITERES VORBRINGEN

15


Wien, am 13. 6. 2012
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